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SCHREIBEN VON LANDAMMÄNNERN UND LANDRÄTEN BZW. AMMANN UND RAT
DER III [KATH.] ORTE: SZ, NW UND ZG AN OBERST [KARL FLO-
RIAN] JAUCH

Gehört zu AH 120/13

"Da Jhr unsere Mehrmahlige citationss sprödter dingen aussgewichen,

und selbigen Kein Folg geleistet, hätten wir so wohl in ruckhsicht

Eüwer ungerechten Proceduren [- es ging dabei um die 1747 nach An-

sicht der Inhaber widerrechtlich erfolgte Entlassung von Kompagnien

durch den obgenannten Jauch, Oberst im Dienste des Königreichs Bei-

der Sizilien; davon betroffen waren u.a. die Halbkompagnien der drei

Zuger Hauptleute Beat Jakob Josef Felix Brandenberg, Johann Kaspar

Lutiger und des 1751 verstorbenen Beat Jakob Wickart -], als der

hierunter bescheinter Verachtung mit einem Final Urthel Lossbrächen,

und weder Zeith noch Raum Zu Eüwer selbst eignen Erkennung Eüch hie-

mit Mehr Verstatten sollen; Allein die Differenz, so wir Zu Eüwer

geburts Obrigkeith [d.h. Landammann und Landrat von Uri] Stätss ha-

ben, hat unss in so weith Zuruckhgehalten, das wir pro Ultimato Eüch

die Zeith bis Endte futuri Septembris gestellet, wo Jhr Platz haben

in Eüch selbsten Zugehen, undt dem lobln standt Zug hinlänglich und

billichmässigen Satisfaction Zu verschaffen widrigen falss sollen

ihr wüssen, dass die Urthell bereits über Eüch dahin Vest gestellt

und Decretiert, dass weill der Obbesagte Loble Standt Zug auf Eüwere

Ohn Zeitige Repraesentationes (wie Eüch Eüwer Standt selbsten dessen

bezüchtiget) von seinen Avouierten Compagnies Entraubt, Jhr darvon

Eint old Andere selbst an Eüch ... [gezogen]1, Hiermit obgemelt uns-

sere Miteydtgnossen die höchste unbildt angethan worden, sonderlich

da sie wenigist Andere Subjecta Zuo proponieren übergangen, folglich

der 9te Articul der Capitulation [von 1734]2 Jhnen von Eüch gwaldthä-

tig gebrochen, und also in specie das guthe haus [=Familie] branden-

berg [von Zug] Verwittibte fr ... [Hptm.] Vicartin [Maria Anna Eu-

phemia Brandenberg gemeint] und Kinder [Jakob Bernhard Josef und Ma-

ria Anna Ludovika Beata Wickart] in Ohngemeinen schaden geworffen

worden.

Jhr hiermit von allen Unsseren landten Bannisiert, und proscribiert,

nit weniger Eüwere Recrouten Kein Pass gestattet, und Zu Bellenz

[=Bellinzona], bollentz [=Blenio], und Riviera alle werbungen für

das Regiment nebst dem pass der Recruten Allerdingss Versagt und Ab-

geschlagen sein solle, Mit Ernstlicher ordre an die disser Endten
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Regierendte herren landtvögt und beambtete [- in diesen drei von den

III kath. Orten UR, SZ und NW regierten ennetbirgischen Herrschaften

amteten von 1750 bis 1752 folgende Landvögte: in Bellinzona der Nid-

waldner Franz Josef Jann, in Blenio der Nidwaldner Balthasar Franz

Xaver Wirsch und in Riviera der Urner! Franz Maria Gerig -] Ein

wachbahres Aug hierauf Zutragen, und die übertretter Jederwyllen

nach schärpffe unsser befälchen anzusehen, und Zu Corrigieren. Wie

wir auf nit beschehendte Satisfaction den Hooff [des Königreichs

Beider Sizilien] dessen alless genauw benachrichtigen, Und Jhm disse

unsere gerechte Urthell mit Aller seiner Erfordterlichen umständten

Kundt Thuon werden. Wornach wir Eüch also Zurichten überlassen. Ge-

ben und in Unsser aller Nahmen mit U.G.l.A.E. lobl. standts Schweitz

Secret Jnsigill bewahrt ...".

Es folgt ein von Beat Jakob Josef Felix Brandenberg persönlich ge-

schriebener Nachtrag:

"Dissem schreiben seindt aber noch folgendte 4 Punchten Jnseriert

worden etc.

1.o wo ess heist3, dass wir pro Ultimato Eüch die Zeit biss Endss

futurj Sepris gestelt &ra mit dem anhang3. das alsso Unsserss gemach-

te wohl Erdaurte, und Von Unss Jnssgesambt ratificierte final Ur-

theyl Zu Keiner Zeit mehr Kein access im rechten duldet, Jnsonder-

heit nach einer 3 mahligen beschehenen citation Eüwer Persohn als

[auf die Tagsatzungen der IV kath. Orte UR, SZ, NW und ZG] sub 3.ten

novris 1750 nach Brunnen4, [jene der III kath. Orte SZ, NW und ZG]

Sub 24.ten Jan.o [1752 in Brunnen]5 und [jene der vorgenannten III

kath. Orte vom] 18ten mayo anni currentis nach Buochss6 &.ra

2do Wo ess heist7. auch dem Loblichen standt Zug hin Länglich. mit

dem anhang7 seinen Jntressierten, und bessonderss Völlige Klaglooss-

stellung h.rn statthalteren [von Stadt und Amt Zug, Jakob Bernhard]

Brandenberg seiness sohnss ... [Hptm. Brandenberg]. Verwittibte f.r

... [Hptm.] Wicartin und Jhre Kinder billichmässige Satisfaction Zu

Verschaffen, und sollent Jhr, das der Compagnien Brandenberg und Wi-

cart behörendte geldt von der compagnie Servert, undt h.rn ...

[Hptm. Zacharias] Vorster [von Wil], welchess erstern auf ergangene

Königliche [- Karls VII. -] ordre [in Neapel] in Einem publico Banco

Deposito Liget, unangetaschtet Lassen, wohl aber dahin trachten, da-

mit solchess Bevorauss oberwehnten Jntressierten Von Zug ohne weite-

ren umtrib durch Solution der Königl: ordre möchte Verabfolget wer-

den etc.

3o wo ess heist.7 [1747] Jhrer compagnien Entraubet, Jhr davon eint

oder andere selbsten an euch gerissen. sollte heissen8. alle an sich

gerissen, Jndemme er Brandenberg und Lutiger undter dem nahmen Louis



de Thurn [=Gardehptm . Josef Ludwig von Thum ] besitzet , die Compag¬
nie Wicart aber undter den nahmen seines Bruders [Josef Anton]
Odoard Jauchen [=Jauch ] . &. ra
4° Undt wann auch solte die oberwehnte Satisfaction mit denen be¬
schädigten durch ein anständigen indemnisation Platz finden , so wer¬
det Jhr einen Wohl Begüterten , und in Unsser Eydtgnoschafft sitzend-
ten herren demselbigen bis Zum abtrag der gantzen Summa Zum bürgen
einsetzen etc.

Dissess schreiben nun ist den 2. ten  Julj 1752 von dem Vororth
Schweiz oberkeitlich an herren obersten [Josef Karl ] Schorno Major
aux gardes nach Napolj abgesendet worden , mit aufferlegung . damit er
solchess im beysein Zweyer Unparteyischen herren officiers eigenhän¬
dig an h. rn  obristen Jauch bestelle , auf dass er den richtigen Emp¬
fang gewohntermassen nit ignorieren Könne etc.
NB Der abscheidt [von Buochs ?] ist von allen 3 löblichen ständen ra-
tificiert hingegen aber der Termin bis Endss Künfftigen Sep r i s pro¬
longiert , und das Bannissement nur aussert Jhren Landten vor dismah-
len guth befunden worden , etc . " .

1) Dieses Wort ist derart verkorrigiert , dass es nicht mehr eindeutig gele¬
sen werden kann.

2 ) s . EA VII 2 , 109 a
3) Die letzten 3 Wörter sind unterstrichen.
4) s . ebenda 92 (Nr . 80 ) spez . 92 b sowie Zurlaubiana AH 112/17N
5) s . EA VII 2 , 107 (Nr . 96 ) 6) s . ebenda 108 (Nr . 98)
7) s . Anm. 3
8) Die letzten 2 Wörter sind unterstrichen.

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 120/16 AH 120 , 65 v-67 r
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